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AUSZUG ous dem Beschlussregister des Stodtrotes

Öffentliche Sitzung vom 15. April 2019

TAGESORDN UNG: Stödtische Stru ßenverkeh rsord nu ng:
c) Genehmigung einer Ergtinzungsverordnung

betreffend die Einrichtung eines zeitweiligen Pork-
und Holteverbotes in der Siedlung Herbestholer
Stroße zwischen den Housnummern 47 und 71

DER STADTRAI

ln Anbetrocht dqss in der Siedlung om Friedhof, Herbestholer Stroße,
.die Firmo SUEZ die blquen Söcke und den Korton mit einem großen
Müllfohzeug oufsommelt

.oufgrund der nicht ousreichenden Breite der Fohrbohn und des hier
erloubten Porkens entlong der Höuserreihe es den LKW-Fohrern
unmöglich is[ die Stroße in Fohrtrichtung zu befohren, um den Müll
oufzusommeln,

.demzufolge die Fohrer teilweise entgegen der erloubten Fohrtrichtung
monövrieren und somit die Stroßenverkehrsordnu ng n icht berücksichtigen,

ln Erwögung, doss die Durchfohrt für LlftV in der oben genonnten Siedlung
jeden Mittwoch bis 12 Uhr gewöhrleistet werden muss und es doher
notwendig ist olle erforderlichen Moßnohmen zu treffen;

Noch Kenntnisnohme des Ergebnisses der Testphose in 2018, wonoch die
Anwohner ein zeitweiligen Pork- und Holteverbotes in der Siedlung
Herbestholer Stroße, zwischen den Housnummern 47 und 71, befünruorten;

Noch Kenntnisnohme des Bürgermeistererlosses vom 22. Jonuor 2019,
wonoch ein zeitweiliges Pork- und Holteverbotes in der Siedlung Herbestholer
Stroße, zwischen den Housnummern 47 und 71, tür weitere 6 Monote
provisorisch ein gerichtet wurde;

ln Anbetrocht, doss es sich ous verkehrstechnischen Gninden empfiehlt,
dieses zeitweilige Pork- und Holteverbotes in der Siedlung Herbestholer Stroße,
zwischen den Hqusnummern 47 und 71, permonent einzurichten;

Noch Kenntnisnohme des vorherigen positiven Gutochtens der zustondigen
Beomten des Öffentlichen Dienstes der Wollonie - Mobilitöt Nomur vom 7,
Mö'z 2019 sowie der Polizei;

Aufgrund des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Gesetzes über den Stroßenverkeh4

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über
den Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlqsses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;



Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitötsousschuss'

beschließt
einstimmig,

die Einrichtung die Einrichtung eines zeitweiligen Pork- und Holteverbotes in

der Siedlung Herbestholer Stroße zwischen den Housnummern 47 und 71 zu
genehmigen und die stödtische Stroßenverkehrsordnung unter Anwendung
folgender Artikel entsprechend onzupossen:

Artikel 1:

Es wird ein zeitweiliges Pork- und Holteverbotes in der Siedlung Herbestholer
Stroße zwischen den Hqusnummern 47 und 71 fieden Mittwoch bis 1 2 Uhr)
eingerichtet

Artikel 2:
Eine Beschilderung vom Typ E3 mit ZusoL V ,,Mittwoch von 0 bis 12 Uhr - Le
mercredi de 0 d 12 h" der ollgemeinen Stroßenverkehrsordnung wird on den in

Froge kommenden Stellen ongebrocht

Artikel 3:
Die vorgeschriebenen Stroßenverkehrszeichen sind ordnungsgemöß
oufzustellen.

Artikel 4:
Zuwiderhondlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden mit
gewöhnlichen Polizeistrofen geohndet insofern dos Gese2 keine onderen
Strqfen vorsieht

Artikel 5:
Gegenwörtiger Beschluss wird der zustöndigen Behörde des Offentlichen
Dienstes der Wollonie zur Genehmigung unterbreitet

Artikel 6:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des
Ge me in dedekretes veröffentl icht
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